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Zehnle  -  F i lzengraben 21 - 50676  Köln 
 

Landgericht Tübingen 
z. Hd. Herr Richter Dr. Stauch 
Doblerstr. 14 
 
72074 Tübingen 

 
Telefax 07071/52094 oder 200-2900 
 

Köln, den 9.2.2010 
 
Betr.: 5 0 12/10 
 

A N T R Ä G E !  
 

Sehr geehrter Herr Dr. Stauch! 
 

Hiermit erhebe ich strikten Einspruch gegen den Beschluß vom 26. Januar 2010 und stelle fol-
gende Anträge: 

1. Aufhebung der Einstweiligen Verfügung des Antraggegners 
 

2. Aufhebung des Beschluß vom 26. Januar 2010 vom LG Tübingen 
 

3. Alle mit dieser Sache verbundenen Kosten und der angebliche „Schaden“, sowie die bis-
her entstandenen Anwaltskosten des Antragstellers sind dem Antragsteller zuzuweisen. 

Die Begründungen und notwendigen Beweise gehen Ihnen auf Grund des Umfang heute noch 
postalisch zu. 

 
Für Ihre Aufmerksamkeit und Bemühungen dankend, verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Jürgen Zehnle. 
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